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Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 12. Juni 

2014, an der teilgenommen haben: 

Richter am Bundesgerichtshof 

Dr. Schäfer 

     als Vorsitzender, 

 

die Richter am Bundesgerichtshof 

Pfister, 

Hubert, 

Mayer, 

Gericke 

     als beisitzende Richter, 

 

Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof               

     als Vertreter der Bundesanwaltschaft, 

 

Rechtsanwalt                            

Rechtsanwalt                               

     als Verteidiger des Angeklagten, 

 

Rechtsanwalt                             

     als Vertreter der Nebenklägerin, 

 

Justizobersekretärin                

     als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, 

 

für Recht erkannt: 
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Die Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des 

Landgerichts Mainz vom 23. August 2013 wird verworfen.  

Die Kosten des Rechtsmittels und die dem Angeklagten 

insoweit entstandenen notwendigen Auslagen trägt die 

Staatskasse. 

 

 

 

Von Rechts wegen 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchten Totschlags in 

Tateinheit mit schwerer Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung zu 

einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Dagegen wendet sich die Re-

vision der Staatsanwaltschaft, die - gestützt auf die Rüge der Verletzung mate-

riellen Rechts - beanstandet, dass der Angeklagte nicht wegen versuchten 

Mordes verurteilt worden ist. Das vom Generalbundesanwalt vertretene 

Rechtsmittel hat keinen Erfolg. 

1. Nach den Feststellungen des Landgerichts beabsichtigte die Ehefrau 

des Angeklagten, die Nebenklägerin, bereits seit einiger Zeit, sich von ihm zu 

trennen. In den Wochen vor der Tat drohte der Angeklagte mehrfach ihr und 

auch Dritten gegenüber, er werde sie entstellen, wenn sie ihn verlasse. Infolge 

1 

2 



- 4 - 

der zunehmenden Drohungen, die ihr auch von Bekannten berichtet wurden, 

fasste die Nebenklägerin am Wochenende vor der Tat endgültig den Ent-

schluss, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Sie veranlasste da-

raufhin die Überweisung eines ihr zustehenden Geldbetrages von einem ge-

meinsam von den Eheleuten für Ersparnisse genutzten Konto in Portugal auf 

ihr eigenes Konto. Der Angeklagte hatte bereits Tage zuvor angekündigt, es 

werde etwas passieren, wenn sie an das Konto gehe. 

Am Tattag begab sich die Nebenklägerin nach ihrer Arbeit zunächst in 

die Wohnung ihrer Nachbarin, nachdem sie den Tag über bereits Vorbereitun-

gen für ihren Auszug getroffen hatte. Die Nachbarin schlug ihr vor, die Nacht 

bei ihr zu verbringen und sofort mit dem Packen zu beginnen. Als die Neben-

klägerin erkannt hatte, dass sich der Angeklagte nicht in der Ehewohnung auf-

hielt, begab sie sich dorthin und begann, für sich und ihre sechsjährige Tochter 

zu packen. 

Am frühen Abend kehrte der Angeklagte in die Wohnung zurück und 

versuchte, seine Frau von der Trennung noch abzubringen, indem er erklärte, 

wenn sie jetzt ausziehe, werde er die Schlösser zur Wohnung auswechseln, so 

dass sie nicht mehr zurückkehren könne. Im weiteren Verlauf der Auseinander-

setzung bemerkte die ebenfalls anwesende Nachbarin auf die Äußerung des 

Angeklagten, seine Frau habe ihn bestohlen, die Nebenklägerin habe lediglich 

den ihr zustehenden Teil des Geldes von dem Konto in Portugal abgehoben. 

Der Angeklagte, der bis dahin von der Abhebung noch keine Kenntnis gehabt 

hatte, war von dieser Information tief erschüttert, weil ihm nun klar wurde, dass 

die Trennung nicht mehr abzuwenden war. Außerdem kränkte ihn zutiefst, dass 

die Nachbarin von diesem Umstand vor ihm in Kenntnis gesetzt worden war. Er 

schlug deshalb mit der Faust auf den Tisch und rief aus: "Jetzt kriegst Du sie." 
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Sein zwischenzeitlich ebenfalls in der Wohnung erschienener Neffe umklam-

merte ihn daraufhin, um ihn an Gewalttätigkeiten gegenüber der Nebenklägerin 

zu hindern. In dem anschließenden Gerangel ergriff der Angeklagte in der  

Küche ein Fleischermesser, drohte an, sich damit zu verletzen, wenn man ihn 

nicht loslasse, und verließ sodann die Wohnung. Im Zustand heftiger Erregung 

begab er sich zum Haus seiner Schwester und seines Schwagers, die versuch-

ten, ihn zu beruhigen, ihn anwiesen, in ihrem Anwesen zu bleiben, und sich 

dann zur Wohnung des Angeklagten begaben. Der Angeklagte, der ihnen folg-

te, fasste nun den Entschluss, seine Frau für ihr als Betrug empfundenes Ver-

halten zu bestrafen, indem er sie entstellte. Von unterwegs rief er einen Be-

kannten an, dem er weinend erklärte, die Nebenklägerin habe ihn bestohlen 

und er werde sie jetzt umbringen. Wieder in der Ehewohnung angekommen, 

ging er wortlos an seinen dort anwesenden Verwandten (Schwester, Schwager 

und Neffe) vorbei und begab sich in das Kinderzimmer, in dem die Nebenkläge-

rin immer noch mit Packen beschäftigt war und sein Kommen nicht bemerkte. 

Er trat von hinten an sie heran und trennte ihr mit dem Fleischermesser, das er 

zunächst aus der Wohnung mitgenommen und in seiner Jacke mitgeführt hatte, 

mit einem Schnitt die Nasenspitze fast vollständig ab. In der Folge versetzte er 

der mittlerweile schreienden Nebenklägerin mehrere Schnitte und Stiche gegen 

Kopf und Hals, mit denen er sie erheblich verletzte und bei denen er ihren Tod 

zumindest billigend in Kauf nahm. Da die Geschädigte nunmehr ihre Hände 

schützend vor ihr Gesicht hielt, fügte der Angeklagte ihr auch Schnittverletzun-

gen an beiden Händen und Unterarmen zu. Als sie stark blutend am Boden lag, 

ließ der Angeklagte von ihr ab, weil er damit rechnen musste, dass sein 

Schwager und sein Neffe der Nebenklägerin zur Hilfe kommen würden. Er ließ 

das Messer fallen und verließ die Wohnung; im Vorbeigehen erklärte er gegen-

über seinem Schwager sinngemäß, nun werde er das Gleiche tun. Die lebens-

gefährlich verletzte Nebenklägerin wurde noch am gleichen Abend in einer 
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mehrstündigen Operation chirurgisch versorgt. Sie hat mehrere Narben im Ge-

sicht zurückbehalten und kann infolge der Durchtrennung der Strecksehnen 

von drei Fingern an der linken Hand diese auf unbestimmte Zeit nicht mehr 

schließen. 

Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass ein Rücktritt vom Versuch 

eines Tötungsdelikts nicht vorliege, weil der Versuch beendet gewesen sei und 

es an der Freiwilligkeit der Tataufgabe gefehlt habe. Ferner hat es angenom-

men, dass sich die Nebenklägerin im Tatzeitpunkt keines Angriffs versehen 

habe. Es hat sich indes nicht davon zu überzeugen vermocht, dass der Ange-

klagte ihre Arg- und ihre daraus resultierende Wehrlosigkeit bewusst ausge-

nutzt habe. Das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe hat die Strafkammer 

ebenfalls verneint. 

2. Mit ihrer zu Ungunsten des Angeklagten eingelegten Revision bean-

standet die Staatsanwaltschaft die Ablehnung des Mordmerkmals der Heimtü-

cke. Bei "rechtsfehlerfreier Bewertung und Berücksichtigung der festgestellten 

Tatsachen sei davon auszugehen, dass der Angeklagte mit dem erforderlichen 

Ausnutzungsbewusstsein gehandelt habe". Wie der Generalbundesanwalt zu-

treffend ausgeführt hat, beanstandet die Revision damit der Sache nach die 

Beweiswürdigung des Landgerichts zur subjektiven Tatseite des Mordmerkmals 

der Heimtücke. Die Beweiswürdigung weist indes insoweit keinen Rechtsfehler 

auf. Hierzu gilt: 

Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet ist die Strafkam-

mer davon ausgegangen, dass die objektiven Voraussetzungen des Merkmals 

der Heimtücke gegeben waren, weil sich die Nebenklägerin keines Angriffs ver-

sah und infolge dieser Arglosigkeit wehrlos war. Voraussetzung heimtückischer 

Begehungsweise ist aber darüber hinaus, dass der Täter die von ihm erkannte 
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Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tatbegehung ausnutzt. Dafür 

muss er die Umstände, welche die Tötung zu einer heimtückischen machen, 

nicht nur äußerlich wahrgenommen, sondern auch in ihrer Bedeutung für die 

Tatbegehung erfasst haben; ihm muss mithin bewusst geworden sein, dass er 

einen durch seine Ahnungslosigkeit gegenüber dem Angriff schutzlosen Men-

schen überrascht (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 11. November 1986  

- 1 StR 367/86, BGHR StGB § 211 Abs. 2 Heimtücke 1; Urteil vom 15. Mai 

1997 - 4 StR 118/97, BGHR StGB § 211 Abs. 2 Heimtücke 25). Die Spontanei-

tät des Tatentschlusses im Zusammenhang mit der Vorgeschichte der Tat und 

dem psychischen Zustand des Täters können hierbei ein Beweisanzeichen da-

für sein, dass ihm das Ausnutzungsbewusstsein fehlte; psychische Ausnahme-

zustände können auch unterhalb der Schwelle des § 21 StGB der Annahme 

des Bewusstseins des Ausnutzens entgegenstehen (BGH, Beschluss vom 

4. Mai 2011 - 5 StR 65/11, NStZ 2011, 634 mwN). Zur Feststellung des Aus-

nutzungsbewusstseins als subjektivem Merkmal der Heimtücke bedarf es einer 

Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalles. 

Kann das Tatgericht Zweifel am Vorliegen eines subjektiven Tatbe-

standsmerkmals nach Durchführung einer solchen Gesamtbewertung nicht 

überwinden, so hat das Revisionsgericht dies regelmäßig hinzunehmen, denn 

die Beweiswürdigung ist vom Gesetz dem Tatrichter übertragen (§ 261 StPO). 

Es obliegt allein ihm, sich unter dem umfassenden Eindruck der Hauptverhand-

lung ein Urteil über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu bilden. Seine 

Schlussfolgerungen brauchen nicht zwingend zu sein; es genügt, dass sie mög-

lich sind. Die revisionsgerichtliche Prüfung beschränkt sich allein darauf, ob 

dem Tatrichter Rechtsfehler unterlaufen sind. Das ist in sachlich-rechtlicher 

Hinsicht der Fall, wenn die Beweiswürdigung widersprüchlich, unklar oder lü-

ckenhaft ist, gegen Denkgesetze oder gesicherte Erfahrungssätze verstößt  
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oder an die Überzeugung von der Schuld des Angeklagten überhöhte Anforde-

rungen stellt. Liegen solche Rechtsfehler nicht vor, hat das Revisionsgericht die 

tatrichterliche Überzeugungsbildung auch dann hinzunehmen, wenn eine ab-

weichende Würdigung der Beweise möglich oder sogar näher liegend gewesen 

wäre (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteile vom 20. September 2012 - 3 StR 140/12, 

NStZ-RR 2013, 75, 77 und 3 StR 158/12, NStZ-RR 2013, 89, 90). 

Gemessen an diesen Maßstäben hält die Beweiswürdigung des Landge-

richts revisionsrechtlicher Überprüfung stand. Insbesondere sind die von der 

Strafkammer angestellten Erwägungen zu den äußeren Tatumständen und 

zum psychischen Zustand des Angeklagten nicht lückenhaft; aus dem Gesamt-

zusammenhang der Urteilsgründe ergeben sich ausreichende Feststellungen 

und Würdigungen zum Ausmaß der Erregung des Angeklagten und zu den da-

raus resultierenden Auswirkungen: Die Strafkammer hat ausgeführt, der Ange-

klagte sei sehr aufgeregt gewesen, seine Verwandten hätten ihn noch nie so 

aufgeregt gesehen, er habe bei der telefonischen Ankündigung, er werde die 

Nebenklägerin jetzt töten, geweint und er habe sich von der durch die Trennung 

bevorstehenden Kränkung nicht mehr freimachen können. In diesem Zusam-

menhang bedurfte auch die wiedergegebene Einschätzung des Sachverständi-

gen, der Angeklagte habe die Tat in starker Erregung und einem "Tunnelblick" 

begangen, keiner vertieften Erörterung. Zur Frage der äußeren Tatumstände 

bedurfte es angesichts der Schilderung des Tatorts keines besonderen Einge-

hens darauf, dass der Angeklagte die objektiven Umstände der Heimtücke ein-

fach erfassen konnte. 

Soweit die Revision geltend macht, die von der Strafkammer herangezo-

genen Umstände des spontan gefassten Tatentschlusses, der fehlenden Pla-

nung einer heimtückischen Begehungsweise, der telefonischen Ankündigung 
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der Tat gegenüber einem Bekannten, der histrionischen Persönlichkeitsstörung 

des Angeklagten und der daraus resultierenden Begehung der Tat vor Zeugen 

sowie seiner Fehleinschätzung, sich moralisch im Recht zu fühlen, ermöglich-

ten keine tragfähigen Schlüsse auf ein fehlendes Ausnutzungsbewusstsein, 

zeigt sie auch insoweit Rechtsfehler nicht auf: Die vom Landgericht gezogenen 

Schlussfolgerungen sind möglich, zwingend brauchen sie nicht zu sein. Dass 

entsprechend dem Revisionsvorbringen auch andere Schlüsse möglich gewe-

sen wären, ist revisionsrechtlich ohne Bedeutung. 

Schließlich ist auch nicht zu besorgen, dass die Strafkammer überzoge-

ne Anforderungen an ihre Überzeugungsbildung gestellt hätte: Sie hat aus-

drücklich berücksichtigt, dass es für das Ausnutzungsbewusstsein ausreichen 

kann, wenn der Täter spontan die für ihn günstige Situation erfasst und sie sich 

zu Nutze macht. Angesichts dessen schließt der Senat entgegen der Auffas-

sung des Generalbundesanwalts aus, dass das Landgericht in rechtsfehlerhaf-

ter Weise eine "Heimtückeabsicht" für erforderlich gehalten habe, weil es be-

zweifelt hat, dass der Angeklagte sich der Nebenklägerin planvoll so genähert 

habe, dass er sie mit seinem Angriff überraschen werde. 

3. Das Urteil weist auch zu Gunsten des Angeklagten (§ 301 StPO) kei-

nen durchgreifenden Rechtsfehler auf; insbesondere hat das Landgericht einen 

Rücktritt des Angeklagten vom Totschlagsversuch im Ergebnis rechtsfehlerfrei 

verneint.  

Allerdings hat die Strafkammer in den Feststellungen lediglich ausge-

führt, dass der Angeklagte von der Nebenklägerin abließ, weil er damit rechnen 

musste, dass sein Schwager und sein Neffe ihr zu Hilfe kommen würden. Damit 

wird an dieser Stelle der Urteilgründe nicht deutlich, welches Vorstellungsbild 

der Angeklagte von der Tat nach der letzten Ausführungshandlung hatte. Auf 
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dieses kommt es für die Abgrenzung zwischen einem unbeendeten und einem 

beendetem Versuch indes wesentlich an. Ein unbeendeter Versuch liegt vor, 

wenn der Täter nach seiner Vorstellung noch nicht alles getan hat, was zur 

Tatbestandsverwirklichung erforderlich ist. Ein beendeter Versuch eines Tö-

tungsdelikts ist hingegen anzunehmen, wenn der Täter im Zeitpunkt nach der 

letzten Ausführungshandlung den Eintritt des Todes für möglich hält oder sich 

keine Vorstellungen über die Folgen seines bisherigen Tuns macht und ihm der 

mögliche Tod des Opfers gleichgültig ist (sog. Rücktrittshorizont, vgl. etwa 

BGH, Urteil vom 19. März 2013 - 1 StR 647/12, NStZ-RR 2013, 273, 274 

mwN). Lässt sich die Vorstellung des Täters von der Tat den Urteilsfeststellun-

gen nicht entnehmen, hält das Urteil sachlich-rechtlicher Prüfung nicht stand, 

weil es die revisionsrechtliche Prüfung des Vorliegens eines freiwilligen Rück-

tritts nicht ermöglicht (BGH aaO, vgl. auch BGH, Beschlüsse vom 

13. November 2012 - 3 StR 411/12, juris; vom 29. September 2011 - 3 StR 

298/11, NStZ 2012, 263 f.). 

Das Fehlen entsprechender Ausführungen in den Feststellungen des 

Landgerichts gefährdet den Bestand des Urteils hier ausnahmsweise nicht, weil 

der Senat jedenfalls aus den Urteilsgründen in ihrer Gesamtheit auf den Rück-

trittshorizont des Angeklagten schließen kann (vgl. dazu BGH, Urteil vom 

19. März 2013 - 1 StR 647/12, juris Rn. 25, insoweit in NStZ-RR 2013, 273 

nicht abgedruckt). Denn in der rechtlichen Würdigung hat die Strafkammer 

ausgeführt, der Angeklagte habe der Nebenklägerin unter anderem zwei stark 

blutende Schnitte und einen Stich in den Kopfbereich zugefügt, sein blutendes 

Opfer am Boden liegend zurückgelassen und im Hinausgehen seinem Schwa-

ger erklärt, er werde nun "das Gleiche" tun, was in dem gegebenen Zusam-

menhang so zu verstehen ist, dass der Angeklagte damit seinen Suizid ankün-

digte. Aus diesen Umständen hat das Landgericht - ebenfalls in der rechtlichen 
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Würdigung, der Sache nach aber die Beweislage wertend - den Schluss gezo-

gen, der Angeklagte habe jedenfalls zu diesem Zeitpunkt für möglich gehalten, 

dass die Nebenklägerin versterben werde. Soweit der Generalbundesanwalt in 

diesem Zusammenhang besorgt, die Strafkammer habe sich wegen der von ihr 

gewählten Formulierung "sprechen die Umstände dafür" nicht mit ausreichen-

der Gewissheit von der Einschätzung des Angeklagten überzeugt, schließt der 

Senat schon aufgrund der weiteren Schlussfolgerung, dass deshalb von einem 

beendeten Versuch auszugehen sei, aus, dass das Landgericht entschieden 

hat, ohne die im Sinne des § 261 StPO erforderliche Überzeugung, mithin die 

persönliche, subjektive Gewissheit von der objektiven Wahrheit (vgl. KK-Ott, 

StPO, 7. Aufl., § 261 Rn. 2 mwN) gewonnen zu haben.  

Da es sich bei den genannten Schlussfolgerungen der Sache nach um 

Bestandteile der Beweiswürdigung handelt, gelten die oben genannten 

Grundsätze: Die vom Landgericht gezogenen Schlüsse mussten nur möglich, 

zwingend brauchten sie nicht zu sein. Dies ist angesichts des von der Straf-

kammer herangezogenen Tatbildes und der anschließenden Äußerung des 

Angeklagten der Fall. 
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Es kommt deshalb nicht mehr darauf an, ob das Landgericht - was zwei-

felhaft ist - die Ablehnung der Freiwilligkeit des Rücktritts tragfähig begründet 

hat. Da der Versuch beendet war, hätte der Angeklagte den Eintritt des tatbe-

standsmäßigen Erfolgs verhindern oder sich darum zumindest ernsthaft bemü-

hen müssen, was er indes nicht tat. Lag damit keine Rücktrittshandlung im Sin-

ne von § 24 Abs. 1 StGB vor, bedurfte es einer Prüfung der Freiwilligkeit nicht 

mehr. 

 

Schäfer                                                Pfister                                             Hubert 

                               Mayer                                               Gericke 
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